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Es darf  wieder getanzt werden.

7. Mai ab 19 Uhr mit der Partyband „Glücklich“auf  dem Festplatzhinter dem Rathaus.
15 bis 17 UhrTanz-Tee mit Mike Massalsky 
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Informationen aus dem Rathaus

www.neukirchen-erzgebirge.de

Aus der Sitzung des Ortschaftsrates vom 14.03.2022

1.  Der Ortschaftsrat erzielte Einvernehmen zu folgenden Bauanträgen:
     - Errichtung einer Produktionshalle - Vorbescheid, Adorfer Hauptstraße 16, Fl. Nr. 586/4, Gem. Adorf     

Als Termin für die nächste Sitzung wird Montag, der 11.04.2022 festgelegt. 

Bernd Bochmann
Ortsvorsteher

Ortsübliche Bekanntmachung
 

der Erteilung der Genehmigung zur 9. Änderung 
des Bebauungsplanes „Gewerbegebiet Süd-West“ der Gemeinde Neukirchen 

in der Fassung vom September 2021

Sascha Thamm
Bürgermeister

Bekanntmachung der Gemeinde Neukirchen zur Genehmigung der 9. Änderung des Bebauungsplanes „Gewerbegebiet Süd-West“:

Das Landratsamt des Erzgebirgskreises hat die vom Gemeinderat in der Sitzung am 29.09.2021 beschlossene 9. Änderung des Bebau-
ungsplanes „Gewerbegebiet Süd-West“ der Gemeinde Neukirchen in der Fassung vom September 2021, bestehend aus der Plan-
zeichnung (Teil A) und dem Textteil (Teil B), mit Bescheid vom 09.03.2022 AZ: 03962-2021-60 nach § 10 Abs. 2 BauGB gültiger 
Fassung genehmigt.
Die Erteilung der Genehmigung wird hiermit bekannt gemacht. Die 9. Änderung des Bebauungsplanes tritt mit der Bekanntmachung nach 
§ 10 Abs. 3 BauGB in Kraft. 
Alle Interessierten können die genehmigte 9. Änderung des Bebauungsplanes mit Begründung, Umweltbericht und der zusammenfassen-
den Erklärung von diesem Tag an in der Gemeindeverwaltung Neukirchen, Hauptstraße 77, Zimmer 14 während der unten angegebenen 
Dienststunden einsehen und über den Inhalt Auskunft erhalten

    Montag  07.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 15.00 Uhr
    Dienstag  07.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 16.00 Uhr
    Mittwoch 07.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 15.00 Uhr 
    Donnerstag   07.00 - 12.00 Uhr und 13.00 - 18.00 Uhr
    Freitag  07.00 - 13.00 Uhr

Gemäß § 10a Abs. 2 BauGB wird die in Kraft getretene 9. Änderung des Bebauungsplanes mit der Begründung, Umweltbericht und der 
zusammenfassenden Erklärung ergänzend auch in das Internet eingestellt 
( ) https://neukirchen-erzgebirge.de/wordpress/rathaus/buergerservice/satzungen/bauleitplanung/bebauungsplaene/
sowie im Zentralen Internetportal des Landes ( ) zugänglich gemacht. www.bauleitplanung.sachsen.de

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB über die fristgemäße Geltendmachung etwaiger Entschädigungs-
ansprüche und über das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen wird hingewiesen.

Nach § 215 Abs. 1 BauGB werden unbeachtlich:
- eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,
- eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans  
 und des Flächennutzungsplanes und
- nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs,
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Flächennutzungsplanes oder der Satzung schriftlich gegenüber der 
Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind.

https://neukirchen-erzgebirge.de/wordpress/rathaus/buergerservice/satzungen/bauleitplanung/bebauungsplaene/
www.bauleitplanung.sachsen.de
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Bekanntmachungsanordnung
Nach § 4 Abs. 4 Satz 1 Sächsische Gemeindeordnung (SächsGemO) in der gültigen Fassung gelten Satzungen, die unter Verletzung von 
Verfahrens- oder Formvorschriften zustande gekommen sind, ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande ge-
kommen. 

Dies gilt nicht, wenn:
1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist,
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind,
3. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 SächsGemO wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat,
4. vor Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO genannten Frist
 a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder
 b) die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift gegenüber der Gemeinde unter Bezeichnung des Sachverhalts, 
   der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist.

Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 3 oder Nr. 4 geltend gemacht worden, so kann auch nach Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO 
genannten Frist jedermann diese Verletzung geltend machen. Sätze 1 bis 3 sind nur anzuwenden, wenn bei der Bekanntmachung der 
Satzung auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften und die Rechtsfolgen hin-
gewiesen worden ist.

Sascha Thamm
Bürgermeister

Führerscheinumtausch Geburtsjahrgänge 1959 - 1964

Wie schon aus diversen Medienveröffent-
lichungen bekannt, verlieren Führerscheine 
in Papierform, der Geburtsjahrgänge 1959 
bis 1964  ihre Gültigkeit. zum 19.01.2023

Die betroffenen Führerscheininhaber müs-
sen bei der Fahrerlaubnisbehörde des Erz-
gebirgskreises rechtzeitig einen Umtausch-
antrag stellen, um für die Zeit ab dem 
19.01.2023 einen gültigen Kartenführer-
schein vorweisen zu können.

In der Gemeindeverwaltung liegen zu un-
seren Öffnungszeiten ab sofort die dafür 

nötigen Antragsformulare des Landrats-
amtes aus. Das Antragsformular findet sich 
allerdings auch im Internet, auf der Home-
page des Erzgebirgskreises: 
www.erzgebirgskreis.de 

Ihren ausgefüllten Antrag sowie ein biome-
trisches Passbild, eine Personalausweis-
kopie und eine Kopie des alten Papier-
führerscheins, senden Sie bitte direkt an 
das  Landratsamt Erzgebirgskreis, 
  Fahrerlaubnisbehörde,
  Paulus-Jenisius-Straße 24,
  09456 Annaberg-Buchholz.

Der Antrag kann auch bei allen Dienst-
gebäuden des Landratsamts in die dort 
befindlichen Briefkästen eingeworfen wer-
den. 

Das Landratsamt wird für Sie, nach Erhalt 
und Prüfung Ihres Antrags, bei der Bundes-
druckerei einen Kartenführerschein herstel-
len lassen. Nach der Bestellung erhalten 
alle Antragsteller eine Zahlungsaufforde-
rung mit weiteren Hinweisen zum Erhalt 
des neuen Führerscheins.

Die dort anfallenden Kosten liegen zwi-
schen 25,30 � und 28,43 �. 

Bitte beachten Sie, dass persönliche Vor-
sprachen in Fahrerlaubnissachen nur am 
Standort Annaberg-Buchholz möglich sind 
und aus Gründen des Infektionsschutzes 
aktuell möglichst vermieden werden sollen. 
Sie sind derzeit nur mit Termin möglich. 

Nähere Angaben dazu finden Sie auf der 
Homepage des Erzgebirgskreises.

Zu den Antragsformularen: ( ) https://production.erzgebirgskreis.de/landratsamt-service/buergerservice/fahrerlaubnisbehoerde

Bildquelle: adac
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